
 

I95

Kunfigewerbefchule zu Karlsruhe: BAUMEISTER, R. Hygienifcher Führer durch die Haupt— und Refrdenz-
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Die Königliche Kundgewerbefchule in Nürnberg. Zeitfchr. f. Bauw. 1898, S. 177.

LICHT, H. & A. ROSENBERG. Architektur Deutfchlands. Berlin.

Bd. 1, Taf. 66: Lichthof der Kunftgewerbefchule in München; von LANGE.

Croyuz'r d’art/zilerim'e. [nlimz—clué. Paris.

1874, Nr. V, f. 4, 5: Une e'mle des am ei me'iierr.

1886, Nr. III, f. 3—5: Un palai.v des arts de'corair'fr.

3. Kapitel.

Konzerthäufer und Saalbauten.

Von DR. EDUARD SCHMITT.

a) Allgemeines.

Im vorliegenden Kapitel follen Gebäude befprochen werden, für welche das I5_<>—

Vorhandenfein von einem oder auch mehreren Sälen das charakteriftifche Merkmal K;r;zzc;i;l;rgäng

bildet. In jeder Stadt, felbft in manchen kleineren Orten, liegt das Bedürfnis vor,

für das Abhaltefi von Konzerten und anderen Aufführungen, für Feltlichkeiten,

Bälle, Ausflellungen etc. einen gröfseren Raum oder »Saal<< zu befitzen; wenn

einem folchen die erforderlichen Nebenräume angegliedert werden, fo entfleht der

fog. »Saalbau«_

Bisweilen werden derartige Gebäude in erfter Reihe für Konzerte und andere

mufikalifche Aufführungen beitimmt, fo dafs der oder die zu fchaffenden Säle derart

zu bemeffen und zu gefialten find, dafs fie in vorteilhaftef’cer Weife diefen Zweck

erfüllen können. Thatfächlich gibt es einige >>Konzerthäufer«, welche ausfchliefslich

in folcher Weife Verwendung finden. Meißens jedoch wird der Konzertfaal auch

noch in anderer Weile: als Ballfaal, Feltfaal, Bankettfaal, Ausftellungsraum etc. be-

nutzt, und infolgedeffen erhält er abweichende Gröfsenverhältniffe und andere Geftalt.

In einer längeren Reihe von Auffätzen über Anlage und Einrichtung von Konzerthäufern und. von

für gröfsere Verfammlungen dienenden Gebäuden (Cancer! halls am! aflembly 7'00r715129) zeigt Wnodraw,

wie ein und derfelbe Saal an jedem der fieben Tage einer Woche für einen anderen Zweck Verwendung

finden kann und in welcher Weife alsdann feine Einrichtung zu treffen ifl: (Fig. 212 bis 218130). Fig. 216

zeigt denfelben, wenn er für ein Feflmahl benutzt wird; Fig. 214, wenn eine theatralifche Aufführung

darin flattfinden fell; Fig. 217, wenn ein Bazar darin abgehalten wird; Fig. 212, wenn der Saal für eine

gröfsere Konzertaufführung zu dienen hat; Fig. 218, fobald er für eine Blumenausftellung in Ausficht

genommen ift; Fig. 215 veranfchaulicht ihn in feiner Einrichtung als Tanzfaal, und in Fig. 213 endlich

hat er die für rednerifche Vorträge, Andachtsübungen etc. erforderliche Umgeitaltung erfahren.

Von diefen verfchiedenen und noch anderen Verwendungsarten der Saalbauten

ausgehend, wurden bereits in Teil IV, Halbband 1 (Abt. I, Abfchn. 5, Kap. 4, unter b)

diefes »Handbuches« drei Gruppen von Sälen unterfchieden:

I) Säle zum Zweck guten Hörens und Sehens;

2) Säle zur Abhaltung von Verfammlungen, Fef’tlichkeiten, Ausftellungen etc., und

3) Säle, die zur Erfüllung aller diefer Zwecke möglichft geeignet find.

119) Siehe: WoonRow, E. A. E. Concert—ha”: ami a_/emöly raoms. Building news, Bd. 69, S. 511, 624, 659, 697,

736, 774, 906; Bd. 70, S. 56, 83, m3, 162, 337, 415, 448, 560, 705, 742, 811, 848, 886, 928; Bd. 7x, S. 6, 70, 178, ,217, 254,

294, 332, 365. 692, 876; Bd- 72, S. 54—
130) Nach: Building news, Bd. 69, S. 624, 67.5. —- Im Original iit leider kein Mal'sitab angegeben.
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Bei der zweiten Gruppe hat man bezüglich der Geltaltung des Saales die
meifte, bei der eriten die geringi’te Freiheit; letztere Einfchränkung bezieht lich
meiflens auch auf die Säle der dritten Gruppe. Wenn indes ein Saal die Anforde-

Fig. 213. Fig. 214.

 

Fiir Konzei te. Fiir Vorträge.

 

Fig_ 215. Fig. 216.

011113131—
11111

  
=;

‚=!

<   
Als Ballfaal. Als Speifefaal. Für Bazare,

Fig. 212 bis 218: Verwendung des gleichen Saales für verfchiedene Zwecke”°).

rungen guten Hörens und Sehens erfüllt, fo wird es in der Regel nicht fchwierig
fein, ihn fo umzugef’talten, dafs er auch den anderen angeführten Zwecken zu dienen
vermag.

In früheren Zeiten vereinigteman den Konzertfaal mehrfach mit dem Theater,
und häufig wurde der Saal derart zur Bühne oder zum Zufchauerraum des Theaters
gelegt, dafs man nach Hinwegnahme einer trennenden, von vornherein beweglich
angelegten Wand oder durch anderweitige Einrichtungen einen grofsen Fef’craum
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fchafl'en konnte; das Opernhaus zu Berlin, das frühere Theater zu Dresden, das

Theater zu Bordeaux etc. bieten Beifpiele hierfür. In kleineren franzöfifchm

Städten, vereinzelt auch in Deutfchland, waren die Getreidehallen gleichzeitig Peit-

räume und find es zum Teile noch. Gegenwärtig werden

Fig-2I8' in der Regel felbl’rändige Saalbauten in dem vorhin an.-

gedeuteten Sinne errichtet.

Aus der Neuzeit itammen hingegen Bauausführungen,

in denen der Saal ungewöhnlich grofse Abmeffungen er—

halten hat und zur >>Halle« geworden if’c. Diefer Saal

dominiert in dem betreffenden Gebäude fo fehr, dafs alle

übrigen Räume eine ganz untergeordnete Rolle fpielen.

Dies find die Gebäude, die meifl: unter dem Namen >>Fei’c-

halle<<, bisweilen auch unter der Bezeichnung »Stadthalle«

belieben und bald für vorübergehende, bald für dauernde

Zwecke errichtet werden. Solche Bauten find bereits in

Teil IV, Halbband 4 (Abt. IV, Abfchn. 2, Kap. 3: Fett—

hallen) diefes »Handbuches« 131) befprochen werden.

Ebenfo find von der vorliegenden Betrachtung aus-

gefchlofi'en alle den Saalbauten verwandten Gebäudean—

lagen, welche in die Gattung von öffentlichen Vergnügungs-

Hätten einzureihen find, alfo Mufik-‚ Schau— und Bühnen-

fpielhallen, ebenfo volkstümliche Tanzfiätten etc.; diefe wurden bereits im gleichen

Halbbande (Abt. IV, Abfchn. 2, Kap. 1) diefes »Handbuches« 132) befprbchen.

Den Hauptraum eines Konzerthaufes oder eines fonf’rigen Saalbaues bildet

naturgemäß der Saal, wegen deffen der ganze Bau in das Leben gerufen wurde

und [einen Namen erhalten hat. Diefer Saal ift das Hauptglied des baulichen

Organismus.

Bisweilen ii’t mehr als ein Saal notwendig; doch find die Säle in der Regel

nicht gleichwertig; vielmehr if’t der eine in der Regel der »Hauptfaal«. Bei zwei

Sälen findet man häufig die Bezeichnungen »Grofser Saal« und >>Kleiner Saal«, oder

>>Hauptfaal« und >>Nebenfaal«. Seiten werden mehr als zwei Säle erforcerlich.

Die neue Tonhalle in Zürich befitzt drei Säle: einen großen und einen kleinen Konzertfaal, fowie

 

   

 

Für Blumenausftellungen.

einen »Pavillon«, der für Promenaden-Konzerte dient.

Die Achfen der Nebenfa'le find der Hauptfaalachfe entweder parallel, oder fie

find fenkrecht zu letzterer angeordnet.

Aufser dem Saal, bezw. den Sälen find meif’c erforderlich:

1) Vor- und Nebenräume des Saales, welche für die Zufchauer, 2uhörenden,

Tanzbefliffenen etc. erforderlich find, und zwar:

a) eine oder mehrere Eingangshallen, mit Kaffen- und Schalterraun;

@) Kleiderablagen, häufig für Herren und Damen getrennt;

7) ein oder mehrere Vorfäle, in denen fich das Publikum vor Einritt in den

Saal verfammelt, auch während der Paufen etc. fich aufhält;

&) Konverfationszimmer und Wandelhallen (Foyers), Speife- und Erfrifchungs-

räume, Buffets etc.;

9) Toilette und Bedürfnisräume, meiit für Herren und Damen getrennt.

131) 2. Aufl.: Teil IV, Halbbd. 4, Heft 1 (Abt. IV, Abfchn. 2, Kap. 3).

132) 2. Aufl.: Teil IV, Halbbd. 4, Heft 1 (Abt. IV, Abfchn. 2, Kap. 1).

1 51.

Raum-

erfordernis.
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2) Nebenräume des Saales, bezw. der Säle, welche für die bei den Auf—
führungen etc. Mitwirkenden bef’timmt find, und zwar:

C) Räume zum Aufenthalt, zum An- und Auskleiden etc. für Künf’cler und
andere Mitwirkende, nicht felten für die Gefchlechter getrennt, mit befon—
deren Eingängen, Vorräumen und Treppen;

*q) zugehörige Toilette- und Bedürfnisräume;
&) Probe— und Wartezimmer;
!.) Initrumentenzimrner, Stimmzimmer, Notenzimmer, Bibliothekzimmer etc.
3) Räume für die Verwaltung: Gefchäftszimmer des Vorf’tandes, Wohnung eines

Beamten (unter Umf‘ränden auch eines Direktors), Wohnung des Pförtners (Haus—
meifters, Kaftellans), Loge des letzteren, Räume für Geräte etc.

_ Bisweilen hat ein Saalbau noch anderen Zwecken zu dienen, für welche auch
befondere Räume erforderlich find. '

Im II. Obergefchofs des Odeon zu München if’c die königl. Mufikfchule untergebracht. — Mit demMufikvereins-Gebäude zu Wien ifl ein Konfervatorium mit Schul- und Studierzimmer vereinigt. —— ImRedoutengebäude zu Innsbruck ift ein geräumiges Kaffeehaus, find grofse Klubräume etc. zu finden.
ij; Ein Konzerthaus oder ein anderweitiger Saalbau liegt zweckmäfsigerweife anund Bauftene. einer öffentlichen Strafse eines verkehrsreichen Stadtteiles, noch beffer auf einemöffentlichen Platze desfelben. In kleineren Städten wird man fogar die Forderungfiellen können, dafs das Gebäude nahe dem Stadtmittelpunkte gelegen fein foll.

Am vorteilhafteften ift es, wenn der Saalbau an allen Seiten frei auf einemöffentlichen Platze fieht; alsdann kann man alle Ein- und Ausgänge in einer für das
Publikum Bequemen und günftigen Weife anordnen; auch hat man in der Grund-rifsanlage die nötige freie Hand, und die Rückfichten auf Feuerficherheit find gleich—falls am bef’ten erfüllt. Verfügt man über einen folchen flädtifchen Platz nicht und
mufs man den Saalbau an eine Prädtifche Strafse fetzen, fo gefialten fich die Ver-
hältniffe ebenfalls am vorteilhafteften, wenn das Gebäude an allen Seiten frei fi:eht.In gröfseren Städten ift allerdings der Grund und Boden fo teuer, dafs man letzteresnur in verhältnismäfsig feltenen Fällen wird erreichen können; meif’c wird man zueiner mehr oder minder eingebauten Anlage greifen müffen; alsdann bietet dieGrundrifsanordnung häufig bedeutende Schwierigkeiten. In ganz grofsen Städten
kommt es fogar vor, dafs man, Wenn man den Saalbau in einen Mittelpunkt ftarken
Verkehr-es fiellen will, denfelben im Hinterlande von Gebäuden errichten mufs, derenvorderer Teil Gefchäfts— oder anderen Zwecken dienen mufs. Dies if’t naturgemäfsdie ungünf’cigf‘te Anordnung; doch bietet fie“ meift den Vorteil geringer Baukof’tendar. Letztere werden am gröfsten, wenn der Saalbau an allen Seiten frei Geht.

Die Strafsen an und um einen Saalbau herum dürfen zunächft aus feuer--polizeilichen Rückfichten nicht zu fchmal fein; allein an denjenigen Seiten desfelben,an denen die Haupt—Ein- und -Ausgänge für das Publikum gelegen find, mufs auch inRückficht auf die Möglichkeit einer rafchen Entleerung des Haufes eine genügendeStrafsenbreite —— mindefiens 10 bis 12m —— vorhanden fein.
Die für die Stadt Berlin geltende »Polizeiverordnung betreffend die bauliche Anlage und die innereEinrichtung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Verfammlungsräumen« vom 18. März 1891 133)fchreibt in diefer Hinficht in 5 60 (Abfatz I) vor: »Wird für öffentliche Verfammlungsräume ein felb-ftändiges Gebäude hergeftellt, fo mufs der Abitand der die Haupt-Ein- und -Ausgänge enthaltenden Frontvon der gegenüber liegenden Strafsenbeg_renzung mindef’cens 10m betragen.«

 

133) Diefelbe wird im folgenden kurz mit »B. P.»O.« bezeichnet werden.

 


